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Prüfschema für Einzelfalluntersuchung nach § 3 c UVPG 

 

UVP-EPrü.doc 

Bezeichnung, Art und Umfang des Vorhabens: 
 
Errichtung von 2 WEA des Typs Vestas V136, Nabenhöhe 166 Meter, Gesamthöhe 234 Meter 

Standort: 
Teutschenthal 

Flächenbedarf: 
2.600 m² 

 

UVPG Anlage I Nr.: 
 

Anhang der 4. BImSchV  Spalte:           Nr.: 

1. Projektmerkmale nein ja Bemerkungen Bewertung
1 

) 

    (Art, Menge, Größe o. ä.) e n u 

1.1 inwieweit liegen für das Projekt Schwellen-
werte im Anhang der 4. BImSchV vor 
-Spalte 1 
-Spalte 2 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.2 liegen im Beurteilungsgebiet*
)
 andere 

Projekte mit relevanten Umwelteinwirkungen 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

1.3 besteht eine Vorbelastung hinsichtlich  
-Lärm 
-Luftschadstoffe 
-Gerüche 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

1.4 Verbrauch an Energie   48.000 kWh/a pro WEA    

1.5 wird Wasser benötigt 
wie wird der Wasserbedarf gedeckt 
-Nutzung von Oberflächenwasser 
-Nutzung von Grundwasser 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

1.6 fällt Bodenaushub an       

1.7 entstehen beim Betrieb  
-besonders überwachungsbedürftige Abfälle 
-überwachungsbedürftige Abfälle 
-Abfälle (Siedlungs-/Gewerbeabfälle) 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

1.8 entsteht Abwasser  
wie erfolgt die Entwässerung:  
-betriebliche Abwasseraufbereitung vor 
 Ableitung 
-Ableitung in Kanalisation 
-Einleitung in ein Gewässer 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

1.9 werden Luftverunreinigungen beim Betrieb  
hervorgerufen  
-Luftschadstoffe 
-Gerüche 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

1.10 werden Lärmemissionen hervorgerufen  
-bei der Errichtung 
-beim Betrieb 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

1.11 sonstige Umwelteinwirkungen 
-Licht 
-Wärme 
-Erschütterungen 
-Strahlen 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.12 können Einwirkungen auf den Bodens und  
das Grundwassers auftreten 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

1.13 wird das Verkehrsaufkommen ansteigen 
-bei der Errichtung 
-beim Betrieb 

 
 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

1.14 werden (bei Änderungen) durch das 
Vorhaben Umweltauswirkungen  verringert 
-Lärmemissionen 
-Abwassermenge, -belastung 
-Luftverunreinigungen 
-Geruchsemissionen 
-Abfallanfall, Abfalleinstufung 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

1.15 werden Gefahrstoffe eingesetzt ,erzeugt oder 
können sie entstehen 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

1.16 werden wassergefährdende Stoffe eingesetzt 
oder erzeugt  

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

*) i. d. R. nach 4.6.2.5 TA Luft 
1 

) e- erheblich nachteilig, n- nachteilig, u- unerheblich, nicht nachteilig 
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2. Standortmerkmale nein ja Bemerkungen Schutz-

würdigkeit 
2 

) 

     h m g 

2.1 Standort liegt im Geltungsbereich n. BauGB: 
-Flächennutzungsplan (§ 5) 
-Bebauungsplan (§§ 30, 31) 
-B-Plan während der Planaufstellung (§ 33) 
-unbeplanter Innenbereich (§ 34 ) 
-Außenbereich (§ 35) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

2.2 besteht bereits eine Vorbelastung  
des Bodens oder des Grundwassers 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

2.3 liegt der Standort innerhalb oder angrenzend 
zu: 
-FFH-Gebiet  
-Vogelschutzgebiete 
-Naturschutzgebiete 
-Nationalpark 
-Landschaftsschutzgebiete 
-Naturparke 
-geschützte Landschaftsbestandteile 
-geschützte Biotope  
-Biosphärenreservate 
-Waldgebiete 
-Wasserschutzgebiete 
-Feuchtgebiete 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

2.5 liegt im Beurteilungsgebiet*
)
 d.  Vorhabens:  

-FFH-Gebiete 
-Vogelschutzgebiete 
-Naturschutzgebiete 
-Nationalparke 
-Landschaftsschutzgebiete 
-Naturparke 
-geschützte Landschaftsbestandteile  
-geschützte Biotope 
-Biosphärenreservate 
-Waldgebiete 
-Wasserschutzgebiet 
-Feuchtgebiete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

2.5 kommen innerhalb oder  in der Umgebung 
des Standortes besonders geschützte Tier- 
und Pflanzenarten vor  

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

2.6 liegen im Beurteilungsgebiet 
-Wohngebiete, 
-Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

2.7 werden im Beurteilungsgebiet 
Umweltqualitätsnormen überschritten 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

*) i. d. R. nach 2.6.2.2 TA Luft     
2 

) h- hoch, m- mittel, g- gering 
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3. Merkmale der potentiellen Auswirkungen nein ja Bemerkungen Bewertung 
3
) 

    (Größenordnung, Dauer) e u k 

3.1 -Änderung der Bodennutzung 
-Bodenabtrag 
-großflächige Versiegelung 
-Schadstoffeintrag in den Boden 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

3.2 Änderung des Landschaftsbildes 
 

      

3.3 Einfluss auf den  Wasserhaushalt       

3.4 Einfluss auf Grund-/ Oberflächenwasser durch 
-die Errichtung 
-Wasserentnahme 
-Abwasser 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 

 

 
 
 
 

3.5 Einfluss auf die Luftbelastung 
-Schadstoffe 
-Gerüche 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

3.6 Änderung der Lärmimmissionswerte 
-Tageswert 
-Nachtwert 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

3.7 
 

Auswirkungen auf Menschen  
(Wohngebiete) 

      

3.8 
 

Einfluss auf die klimatischen  
Verhältnisse 

      

3.9 
 

Auswirkungen auf Kulturgüter        

3.10 
 

Auswirkungen auf Flora und Fauna       

3.11 Einfluss auf Erholungsfunktion von  
Landschaft oder Gewässer 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

3 
) e- erheblich nachteilig, u- unerheblich, nicht nachteilig, k- keine 

 

 
 

Zusammenfassung der Bewertung und Begründung der Entscheidung 
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Erläuterungen zum Formblatt 
 
Anhand des Formblatt sollen in einfacher, übersichtlicher Form die vielen verschiedenen Faktoren, die für 
die Entscheidung über das Erfordernis einer UVP von Belang sein können, in Betracht gezogen werden. 
 
Vom Vorhabensträger sind die zutreffenden Merkmale des Projektes, des Standortes und die potentiellen 
Auswirkungen durch Beantwortung der Fragen mit „ja“ oder „nein“ anzugeben (Ankreuzen). 
Für die Beantwortung der Fragen sind keine speziellen Studien oder Untersuchungen durchzuführen.  
Es sollen vorliegende Informationen verwendet werden.  
Bei Fragen, die nicht eindeutig mit ja oder nein beantwortet werden können, sollte vermerkt werden, dass 
Informationen fehlen. 
Zu den mit „ja“ beantworteten Fragen sind unter Bemerkungen konkrete Angaben zu dem jeweiligen 
Punkt zu machen , ggf. sind die Angaben auf einem gesonderten Blatt beizufügen. 
Bei mit „nein“ beantworteten Fragen kann für die Plausibilität ebenfalls eine Erläuterung oder  
Begründung erforderlich sein. 
 
 
Die hinterlegten Felder sollen nicht vom Vorhabensträger ausgefüllt werden. 
 
Die Angaben des Vorhabensträgers werden von der Behörde auf Plausibilität  geprüft.                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Die Bewertung der einzelnen mit „ja“ angegebenen Faktoren werden durch die Genehmigungsbehörde, 
ggf. in Abstimmung mit Fachbehörden, in den hinterlegten Feldern vorgenommen. 
 
Es kann auch zweckmäßig sein, dass das Formblatt im Rahmen einer Ämterkonferenz ausgefüllt bzw. 
ergänzt wird. 
 
Die Bewertung wird von der Genehmigungsbehörde auf Blatt 3 zusammengefasst und die Entscheidung, 
ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist, entsprechend begründet. 
 
 
Mit dem ausgefüllten Formblatt liegt dann auch eine Unterlage vor, mit der gemäß Artikel 4 Absatz 4 der 
UVP-RL die Entscheidung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann. 
 

 


